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1. Hauptgebäude, Klein- und Anbauten, etc.  

 
1.1 

 Gebäude sind ortsfeste Bauten, die zum 
Schutz von Menschen, Tieren, oder Sachen 
eine feste Überdachung und in der Regel 
weitere Abschlüsse aufweisen. 

 
1.2 

 Kleinbauten sind freistehende Gebäude. 

 Anbauten sind mit einem anderen Gebäude 
zusammengebaut. 

 Kleinbauten und Anbauten enthalten nur 
Nebennutzflächen

1
 und haben eine 

Grundfläche von höchstens 60 m
2
 und eine 

Gebäudehöhe von höchstens 3 m  
2
. 

 Der höchste Punkt geneigter Dächer darf die 
maximal zulässige Gebäudehöhe um 
höchstens 1.50 m übersteigen. 

 Auf Flachdächern können Brüstungen und 
Geländer die maximale Gebäudehöhe um 
höchstens 1.50 m übersteigen. 

 
1.3  

 Unterirdische Bauten sind Gebäude die mit 
Ausnahme der Erschliessung sowie der 
Geländer und Brüstungen über ihren 
Zugängen den gewachsenen Boden

3
, die 

Überdeckung mitgerechnet, um höchstens 
1.20 m überragen. 

 
1.4 

 Vorspringende Bauteile
4
 bis zu 5 m Breite 

ragen um höchstens 2.50 m über die 
Fassaden hinaus und messen 
zusammengerechnet höchstens 40 % der 
Fassadenlänge

5
. 

1.5 

 Rückspringende Bauteile
6 
gelten als 

unbedeutend, wenn sie gegenüber der 
Fassade um höchstens 2.50 m 
zurückversetzt sind und zusammengerechnet 
höchstens 40 % der Fassadenlänge messen. 

 
 

 
 
 
HG 
HGa 
A 
K 
VT 
RT 

Hauptgebäude 
Teil Hauptgebäude 
Anbau 
Kleinbaute 
Vorspringende  Bauteile 
Rückspringende Bauteile 

 

                                                   
1
  Sie dienen nicht dem Schutz von Mensch und Tier wie z.B. Garagen, Geräte- und Holzschuppen, Garten- und 

Gewächshäuser, unbeheizte Wintergärten  
2  Übersteigen Klein- und Anbauten die zulässigen Masse, gelten die Vorschriften für Hauptgebäude 
3
  Definition: gewachsener Boden s. Art. 97 BauV 

4  z.B. Erker, Vordächer, Aussentreppen, Laderampen, Balkone, Lauben 
5  Übersteigen vorspringende Bauteile die zulässigen Masse, gelten sie je nach Nutzung als Teil des Hauptgebäudes oder als 

Anbau. 
6 z.B. Balkone, Lauben, Arkaden, Hauseingänge 
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2. Gebäudelänge (Art. 17 BNR) 

 
2.1 

 Die Gebäudelänge ist die längste Seite des 
flächenkleinsten Rechtecks, welches den 
Gebäudegrundriss, Anbauten exklusive, 
umschliesst. 

 
2.2  

 Verbinden Anbauten Hauptgebäude, werden 
sie nicht angerechnet, wenn deren Länge 
wenigstens dem einzuhaltenden 
Gebäudeabstand entspricht. 

 

            
 
 

          
 

        
 
 

HG 
HGa 
A 
 
GL 

Hauptgebäude 
Teil Hauptgebäude 
Anbau: A1   > Gebäudeabstand 
             A2   > Gebäudeabstand 
Gebäudelänge 
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3. Gebäudehöhe (Art. 17 BNR)  

3.1 Sattel- und Walmdächer  

 
 

3.1.1 

 Die Gebäudehöhe ist der 
Höhenunterschied zwischen dem 
gewachsenen Boden

7
 und der Schnittlinie 

der Fassadenflucht mit der Oberkante des 
Dachsparrens.  
 

 In der Arbeitszone Bahnhof West wird sie 
gemessen ab der Höhenquote 431.15 m 
ü.M.  
 

3.1.2 

 Sie wird in der Mitte der Fassaden 
gemessen.  
 

 Sie wird nur berg- und talseitig gemessen, 
wenn die Hangneigung innerhalb des 
Gebäudegrundrisses 10 % und mehr 
beträgt.  

 
3.1.3 

 Abgrabungen für Hauseingänge und 
Garageeinfahrten die nur eine Fassade 
betreffen bis zu 5 m Gesamtbreite bleiben 
unberücksichtigt. 

 
 

 
 
 

GH 

GH
1
 

 
 
A/A 
gB 
fT 
X 

Gebäudehöhe 
Gebäudehöhe wird vom fertigen Terrain 
gemessen, wenn gewachsener Boden 
abgegraben wird  
Fassadenmitte 
Gewachsener Boden 
Fertiges Terrain 
Abgrabung für Eingang oder Garageneinfahrt 
an einer einzigen Fassade werden nicht 
angerechnet. 

 
 

 
 

GH 
D  
F 
K 

Gebäudehöhe  
Dachsparren 
Fassadenflucht  
Kniewand 

 

                                                   
7 Definition gewachsener Boden s. Art. 97 BauV 
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3.2 Pult- oder Flachdächer  

 
 
3.2.1 

 Die Gebäudehöhe ist der Höhenunterschied 
zwischen dem gewachsenen Boden

8
 und 

Oberkant Dachsparren bei Pultdächern und 
Oberkant offene oder geschlossene 
Brüstung bei Flachdächern. 
 

 In der Arbeitszone Bahnhof West wird sie 
gemessen ab der Höhenquote 431.15 m 
ü.M. 
 

3.2.2 

 Sie wird in der Mitte der Fassaden 
gemessen. 
 

 Sie wird nur berg- und talseitig gemessen, 
wenn die Hangneigung innerhalb des 
Gebäudegrundrisses 10 % und mehr 
beträgt.  
 

 
3.2.3 

 Abgrabungen für Hauseingänge und 
Garageeinfahrten die nur eine Fassade 
betreffen bis zu 5 m Gesamtbreite bleiben 
unberücksichtigt 

 

 
GH 
A/A 
gB 
fT 

Gebäudehöhe 
Fassadenmitte 
Gewachsener Boden 
Fertiges Terrain 

 

 
GH 
DR 

Gebäudehöhe  
Ok Dachrand oder Brüstung 

 

                                                   
8 Definition gewachsener Boden s. Art. 97 BauV 
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3.3 Gebäudehöhe bei gestaffelten Gebäuden  

 
 

 Bei in der Höhe gestaffelten Gebäuden wird 
die Gebäudehöhe für jeden Gebäudeteil 
separat gemessen. 

 

 

 
 

GH 
C/D 
gB 
fT 
R 

Gebäudehöhe 
Fassadenmitten 
Gewachsener Boden 
Fertiges Terrain 
Rücksprung 
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4.  Bauabstände gegenüber nachbarlichem Grund : Messweise 
(Art. 17 und 21 ff BNR) 

4.1 Kleiner Grenzabstand (kGa) 

 
4.1.1 

 Der kleine Grenzabstand wird senkrecht 
zur Fassade sowie radial um die 
Gebäudeecken gemessen.  

 

4.1.2 

 Er wird auf den Schmalseiten und der 
beschatteten Längsseite des Gebäudes 
gemessen. 

 

4.1.3 

 Vorspringende Bauteile und 
unbedeutende, rückspringende bleiben 
unberücksichtigt (Ziff. 1.4 und 1.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kGA 
gGA 
r 

Kleiner Grenzabstand 
Grosser Grenzabstand 
Radius kleiner Grenzabstand 

 

4.2 Grosser Grenzabstand (gGa) 

 
4.2.1 

 Der grosse Grenzabstand wird rechtwinklig 
auf der besonnten Längsseite des Gebäudes 
gemessen.  

 

4.2.2 

 Ist die besonnte Längsseite nicht eindeutig 
bestimmbar (keine Seite mehr als 10 % 
länger oder Ost-West-Orientierung der 
Längsseiten), bestimmt die 
Baugesuchstellerin/der Baugesuchsteller auf 
welcher Fassade - die Nordfassade 
ausgenommen - der grosse Grenzabstand 
gemessen wird.  

 

4.2.3 

 Vorspringende und unbedeutende, 
rückspringende Bauteile bleiben 
unberücksichtigt (Ziff. 1.4 und 1.5).  
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4.3 Winkelbauten und Gebäude mit gestaffelten oder unregelmässigen Grundrissen  

 
 
4.3.1 

 Ist eine Gebäudeseite im Grundriss 
gestaffelt, wird der Grenzabstand von der 
Linie des mittleren Abstandes aus 
gemessen.  

 

4.3.2 

 Die mittlere Abstandslinie ist parallel derart 
zur Grundstücksgrenze zu ziehen, dass die 
über die Linie vorspringende 
Grundrissfläche X flächengleich ist mit der 
hinter der Linie liegenden Fläche des 
Rücksprungs Y.  

 

 
 

kGA 
gGA 
X 
Y 

Kleiner Grenzabstand 
Grosser Grenzabstand 
Flächen A 
Flächen B 
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5. Gebäudeabstand, GA (Art. 24 BNR) 

 
 
Der Gebäudeabstand GA ergibt sich aus 
 

 GA  =  kGa + kGa 
 

oder  
 

 GA  =  kGa + gGa 
 

oder  
 

 GA  =  kGa oder gGa  
wenn Art. 20 BNR erfüllt. 
 
 
 

 
 
kGA = kleiner Grenzabstand  
gGA = grosser Grenzabstand 

 
 
 

S 
T 
Sa 

Strasse 
Trottoir 
Strassenabstand 
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6.  Terrassenbauten (Art. 18 BNR) 

 

 
 

 
 

 
 


















